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Projektkennzahlen 

 

FÖRDERUNG KOMMUNALRICHTLINIE 

Investive Klimaschutzmaßnahmen - Klimaschutz bei der LED-Außen- und Straßen-

beleuchtung 

Förderkennzeichen:   03K10949  

Laufzeit (inkl. Verlängerung): 01.05.2019 – 30.09.2021 

Fördervolumen:   126.648,00 € 

 

FÖRDERUNG UMSETZUNGSBEGLEITUNG 

Zuwendungsbescheid:   Nr. 07 05 / 686 75 / 23 / 20 

Vorhabens Nummer:   PBN-EK-1904-0004 

Laufzeit (inkl. Verlängerung): 24.06.2019 - 31.12.2020 

Ende des Bewilligungszeitraums:  28.02.2021 

Fördervolumen:   21.900,00 € 

 

BESTAND STRAßENBELEUCHTUNG VOR UMRÜSTUNG 

Anzahl Lichtpunkte:    1.204 

Davon bereits LED-Technik:  78 (6,2 %) 

 

BESTAND STRAßENBELEUCHTUNG NACH UMRÜSTUNG 

Anzahl Lichtpunkte:    1.204 

Davon LED-Technik:    1.204 (100 %) 

 

EINSPARPOTENZIAL 

Stromeinsparung:   71 % (im Durchschnitt) 

Stromeinsparung:    73 % (umgerüstete Leuchten) 

Einsparung Stromkosten:  31.600 €/a 

CO2-Vermeidung:   101 t/a 

 

ABSCHLUSSBERICHT 

Stand 30.06.2021 

  



Einführung 

Bereits mit Erscheinen des Energienutzungsplans für die Gemeinde Zorneding im Januar 

2015 kam das hohe Einsparpotenzial der Maßnahme „Sanierung der kommunalen Stra-

ßenbeleuchtung“ auf die Agenda der Gemeinde. Das Bauamt der Gemeinde gab dem 

Thema von Beginn an hohe Priorität und gehörte zu den Vorreitern im Landkreis beim 

Einsatz von LED-Lösungen in Neubaugebieten. Im Januar 2016 startete der von der Ener-

gieagentur Ebersberg-München moderierte „Interkommunale Arbeitskreis Straßenbe-

leuchtung“: Durch regelmäßige Expertenvorträge zu den verschiedensten Aspekten zum 

Thema und einen regen Erfahrungsaustausch unter den teilnehmenden Kommunen 

wurden die Grundlagen gelegt und notwendiges Wissen erworben, um das Vorhaben 

„Sanierung der Straßenbeleuchtung“ in dem Gemeinderat vorzustellen und weiter vo-

ranzutreiben.  

Mit Ausgründung des EBERwerks als Kommunalunternehmen im Jahr 2018 erhielt das 

Vorhaben wesentlichen Rückenwind: In einem Pilotprojekt für fünf Landkreiskommunen 

unterstützte das regionale EBERwerk grundlegende Vorarbeiten mit dem Ziel einer fun-

dierten Entscheidungsfindung in den kommunalen Gremien. Dazu wurde die Bestands-

beleuchtung lichtpunktgenau erfasst. Es folgte eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und 

die Vorbereitung eines ptj-Antrages (Kommunalrichtlinie) für den Leuchten Tausch von 

1.691 Leuchten. Für 345 hochwertige, gut erhaltene Bestandsleuchten wurde eine Sanie-

rung mittels Umrüstsätzen empfohlen. 

Für die Fortführung des Sanierungsprojektes wurde bei der Bayern Innovativ GmbH, 

Projektträger Bayern ein Förderantrag gestellt, um die begleitende Beratung bei der Um-

setzung der Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 633.239,00 € finanziell abzu-

sichern. Da die Gemeinde Zorneding über kein internes Fachpersonal verfügt, um eine 

Maßnahme dieses Umfangs adäquat zu begleiten, war die externe Vergabe erforderlich. 

Die Energievision Franken erhielt den Zuschlag für die vom Bayerischen Wirtschaftsmi-

nisterium geförderte Umsetzungsbegleitung und leistete für die Kommune die Entwurfs-

gestaltung mit Entwicklung eines technischen Grundkonzepts, Begleitung vor und wäh-

rend der Ausschreibung einschließlich Bemusterungsveranstaltung und Öffentlichkeits-

arbeit. 

Ein Zusatzauftrag der Gemeinde an die EVF umfasste die detaillierten Planungsleistun-

gen und die Baubegleitung bis zur Bauabnahme. 

 

  



Grundlagenermittlung im Rahmen  

des LED5-Projekts 

In einem Verbundprojekt des EBERwerks mit fünf Kommunen aus dem Landkreis Ebers-

berg sollte das Projekt „LED5: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik“ be-

gleitet und so weit vorangebracht werden, dass eine Entscheidungsfindung auf Basis 

wirtschaftlicher Szenarien im Gemeindeparlament getroffen und ein Förderantrag an 

den Projektträger Jülich gestellt werden kann. 

Der Vorteil eines gemeinsamen Vorgehens zeigte sich bereits beim Kick-off-Treffen des 

LED5-Projektes am 6. Juni 2018. Eine Vielzahl von Fragen, von der Technik über das Ver-

fahren, rechtliche sowie wirtschaftliche Aspekte, konnte sofort beantwortet werden. Mit 

finanzieller Unterstützung durch das EBERwerk wurde die EVF beauftragt, einen LED-

Check-Up mit Videobefahrung aller Straßenzüge durchzuführen und ein Grobkonzept 

für eine Umrüstung zu erstellen. Im Anschluss erstellte der bvsi auf Basis dieser Daten 

eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. 

Parallel wurde der Beleuchtungsvertrag der Gemeinde mit der Bayernwerk AG analy-

siert. Zum Zeitpunkt der Antragstellung der ptj-Förderung war der Eigentumsübergang 

auf den Antragsteller (= Gemeinde) erforderlich. 

Am 13. September 2018 erfolgte die Ergebnispräsentation getrennt für jede der LED5-

Kommunen.  

In zwei Abstimmungsterminen (25. März 2019 und 15. Mai 2019) mit Vertretern der 

LED5-Kommunen und der Bayernwerk AG unter Leitung des EBERwerks wurden die 

Konditionen zur Rückübereignung resp. der Ablösezahlung für den Baukostenzuschuss 

der Bestandsbeleuchtung erörtert. Dabei konnten einerseits eine volle Transparenz und 

Darlegung des Berechnungsverfahrens des Kaufpreises sowie andererseits deutliche 

Nachbesserungen des Angebotes unter Berücksichtigung von Wartungsrückständen er-

reicht werden. Eine Indikation der Wartungsrückstände war im Zuge des LED-Check-Ups 

durch die EVF erfolgt. Der Wert der im Nachgang zum Straßenbeleuchtungskonzept 

durchgeführten Mängelbeseitigungen hat die Kosten für die Erstellung des Konzeptes 

vollständig aufgewogen. 

 

  



Ergebnisse des LED-Check-Ups 

 

 
 



 
 

    
 

 



 

 

▪ Betriebsstunden: 4050 h/a; CO2-Emission BRD-Strommix: 590 g/kWh 
▪ Bisherige Nachtabsenkung: 2.555 h/a auf 50% Leistung  
▪ Nachtabsenkung nach Umrüstung: 2.920 h/a auf 50% Leistung 



 

 

Für die Ermittlung des energetischen Einsparpotenzials und des Umfangs der vermeid-

baren Emissionen wird der Austausch der vorhandenen Leuchten Systeme durch licht-

technisch gleichwertige LED-Lichtsysteme softwaregestützt simuliert. Ziel der Umrüs-

tung ist es, dass nach dem Leuchten Tausch die gleichwertige Qualität der vorherigen 

Beleuchtungssituation erhalten bleibt. Das Ziel der DIN-Norm-Erreichung wird nicht an-

gestrebt, zumal diese nur eine Empfehlung darstellt und aktuelle Gerichtsurteile zwar 

die Beleuchtungspflicht, jedoch nicht die Erreichung der DIN-Norm im Zentrum der 

Pflichtaufgabe der Kommunen sehen. 

Die Liste „Umrüstkonzept“ nennt für jedes vorhandene Leuchten System ein mögliches 

LED-Leuchten System. Zudem wird das mögliche Energieeinsparpotenzial für jedes 

Leuchten System ersichtlich. Die neuen Systemleistungen stellen marktübliche Ersatz-

systemleistungen dar und wurden auf Basis von Durchschnittswerten herstellerneutral 

errechnet. 

Im Rahmen einer Grobkostenschätzung wurde die Höhe der zu erwartenden Investiti-

onskosten ermittelt, die mit einer Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf 

LED-Technik im Sinne des für die Gemeinde Zorneding entwickelten Umrüstungskon-

zepts einmalig entstehen. Als Einzelpositionen wurden dabei betrachtet: 



− Kosten für den Tausch des bestehenden Leuchtenkopfes gegen einen LED-Leuch-

tenkopf (Abbau, Entsorgung, Montage) 

− Kosten für den Einbau von LED-Umrüstsätzen in bestehende dekorative Leuchten 

(Abbau, Entsorgung, Montage) 

− Investitionskosten für die Anschaffung der benötigten LED-Leuchten 

− Investitionskosten für die Anschaffung der benötigten LED-Umrüstsätze 

− Kosten für evtl./voraussichtlich zusätzlich anfallende bauliche oder elektrotechni-

sche Arbeiten 

− Planungskosten und Nebenkosten 

Die Aufnahmen der Befahrung und die stichprobenartige optische Prüfung der Mastzu-

stände lassen darauf schließen, dass im Rahmen der Umrüstung zu einem zusätzlichen 

Kostenansatz von ca. 10 % die meisten bestehenden Mängel an oberirdischen Teilen der 

Beleuchtungsanlage zu beheben sind. Diese Kosten wurden bei der vorliegenden Be-

trachtung bereits eingepreist und mitfinanziert, obgleich sie keine förderfähigen Kosten 

darstellen. 

Durch die geringe Anzahl der Leuchten, bei denen ein Einsparpotenzial von 80% oder 

mehr vorliegt, wird die vorgegebene Mindestzuwendung des Fördergebers nicht er-

reicht. Somit werden nur 20% Förderung auch für die höhere Einsparung gewährt.  

 

 
 

  



Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für unterschiedliche Szenarien (keine Umstellung, 

schrittweise Umstellung, Komplettumstellung im Rahmen eines Betreibermodells, Kom-

plettumstellung durch finanzierten Kauf mit und ohne Förderung) wurde dem Gemeinderat 

zur Entscheidungsfindung vorgelegt. Die Ausgangsdaten für die Analyse waren eine vollstän-

dige Umrüstung aller Lichtpunkte auf Basis der Ergebnisse der EVF und ein jährliches Budget 

von 126.000 €. Als Einflussgrößen wurden neben den Stromeinsparungen auch Einsparun-

gen bei Wartung (Material und Arbeit) und bei der Pauschale des Beleuchtungsvertrages be-

rücksichtigt. 

Die jährlichen Gesamtkosten sinken bei einem Kauf bereits ab dem zweiten Betriebsjahr un-

ter das Kostenniveau eines unveränderten Weiterbetriebs. Durch die signifikant geringeren 

Strom- und Wartungskosten wird auch bei einem geförderten und finanzierten Kauf eine er-

hebliche Gegenfinanzierung der Sanierung erreicht.  

  



Von der Entscheidung im Gemeinderat zur Umsetzung 

Durch die Teilnahme der Gemeinde Zorneding am LED5-Projekt stand dem Gemeinde-

rat Zorneding eine belastbare Datengrundlage zur Verfügung, auf deren Basis fundierte 

Entscheidungen zum weiteren Vorgehen getroffen werden konnten. So entschloss sich 

das Gremium, abweichend von der Vorgabe der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, das 

Budget auf 126.000 € jährlich zu begrenzen und somit die Sanierung in mehreren Schrit-

ten vorzunehmen, auf eine Sanierung in nur einem Schritt. Entscheidend war der bes-

sere Gesamtwirtschaftlichkeit sowie die zu erwartenden besseren Konditionen bei der 

Ausschreibung.  

Neben der erheblichen Senkung der Energie-, Betriebs- und Wartungskosten und somit 

einer Entlastung des Gemeindehaushalts war auch die Reduzierung der klimaschädli-

chen Emissionen das erklärte Ziel des Projektes. 

Ein weiteres Ziel der Umrüstung ist die Verringerung unerwünschter Lichtemissionen 

(„Lichtverschmutzung“), Blendungen sowie die Aufhellung des Himmels durch unnötige 

Abgabe von Licht in den oberen Halbraum. Während konventionelle Straßenleuchten 

ein diffuses Licht abstrahlen, lenken moderne LED-Leuchten dank ausgeklügelter Opti-

ken ihr gerichtetes Licht gezielt dorthin, wo es gebraucht wird. Beeinträchtigungen der 

Umgebung können dadurch reduziert werden. Im Vorteil sind hier vor allem sogenannte 

technische Leuchten, die als Ersatz für die weit verbreiteten Peitschenleuchten zum Ein-

satz kommen. Bei den dekorativen Pilzleuchten kann mit standortgerecht angepassten, 

asymmetrisch leuchtenden Einsätzen das Streulicht reduziert werden.  

Eine klare Entscheidung traf der Gemeinderat auch bei der Lichtfarbe der neuen Leuch-

ten. Während Peitschenleuchten mit 4000 Kelvin ein eher kühles Licht verbreiten, wird 

bei den neuen LED-Leuchten auf warmweißes Licht mit 3000 Kelvin gesetzt. Dank gerin-

gem Streulicht und der nicht vorhandenen UV-Strahlung gelten warmweiße LED-Leuch-

ten als sehr insektenfreundlich. Insbesondere bei der Umstellung von Natriumdampf-

lampen, bei der das monochromatische Licht kaum Farbsehen ermöglicht, aber auch bei 

der gleichmäßigeren Ausleuchtung des Straßenraums zeigt die LED-Technik eine sicher-

heitstechnische Überlegenheit.  

Darüber hinaus sind die Gehäuse der Bestandsbeleuchtung zu einem erheblichen Teil 

stark verschmutzt oder vergilbt. Hinzu kommt die Umweltbelastung durch hochgiftiges 

Quecksilber, das in Leuchtstoffröhren enthalten ist. Die hohe Lebensdauer der LED-

Leuchten und eine geschlossene, verschmutzungsresistente Bauweise reduzieren den 

Wartungsaufwand erheblich. 



Zur Auswahl der dekorativen Leuchten fand am 26.11.2019 eine Bauausschusssitzung 

im Sitzungssaal des Rathauses eine Bemusterung statt. Dabei führte Herr Böhlein ver-

schiedene Leuchtenköpfe vor und erläuterte die Vor- und Nachteile der einzelnen Mo-

delle. Durch den 30-Grad-Winkel der Peitschenleuchten ist das Angebot für diesen 

Leuchtentyp begrenzt und eine vorherige Bemusterung nicht erforderlich. Es wurde ein 

Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat gefasst, der am 28.11.2019 vom Gemeinde-

rat bestätigt wurde. Des Weiteren wurde am 27. Januar 2020 per Videokonferenz über 

eine Nachverdichtung diskutiert und entschieden. 

Die weitere technische Feinplanung mit Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die 

Durchführung und Bewertung der Ausschreibung erfolgte durch die EVF. Die Submission 

der Ausschreibung erfolgte am 12. März 2020. 

Die fünf eingegangenen Angebote wurden über eine Bewertungsmatrix analysiert und 

das Ergebnis dem Bauausschuss am 28. April 2020 vorgestellt. Der Gemeinderat hat am 

30. April 2020 die Auftragsvergabe erteilt. Dabei erfolgte die Gewichtung zu je 30 Pro-

zent für den Preis, für Effizienz und lichttechnische Eigenschaften sowie für Produktqua-

lität und zu 10 Prozent für die Ästhetik. Der Gemeinderat traf nach eingehender Bespre-

chung (19x Ja / 1x Nein) eine Entscheidung für das Angebot vom 18.02.2020 der 06 Bay-

ernwerk AG 4 in Höhe von 444.851,19 €.  

Im Verlauf des Projektes fanden weitere Besprechungen zwischen Bürgermeister und 

betreuendem Ingenieurbüro zur Klärung des weiteren Vorgehens und zu Detailfragen 

statt.  

Die Baueinweisung erfolgte am 22. September 2020. Der Baufortschritt während der 

Umrüstungsphase wurde wöchentlich ausgewertet. Bauüberwachungsbefahrungen fan-

den am 12.11.2020 und 24.11.2020 und die Bauabnahme am 17.12.2020 statt. 

Der Abschluss des Projektes „Umrüstung der kommunalen Straßenbeleuchtung in Zor-

neding auf LED-Technik“ stellt den Abschluss einer ganzen Reihe von LED-Umrüstmaß-

nahmen der Gemeinde dar: So erfolgte bereits u.a. die Umrüstung des südlichen Bahn-

hofsvorplatzes, der Hauptzufahrten rund um die Dreifeldsporthalle, der Flutlichtanlage 

des gemeindlichen Sportgeländes, sowie der Innenbeleuchtungen der drei kommunalen 

Schulgebäude. 
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Förderung über die Kommunalrichtlinie 

Der Förderantrag an den Projektträger Jülich „Investive Klimaschutzmaßnahmen“ wurde 

am 27.09.2018 gestellt und am 11.03.2019 bewilligt. Aufgrund des zusätzlich gestellten 

Förderantrags zur Umsetzungsbegleitung und der im Umsetzungszeitraum Sommer 

2020 aufgetretenen Lieferverzögerungen wurde eine Verlängerung des Bewilligungszeit-

raums bis 28.02.2021 beantragt und von ptj bewilligt. 

Der Förderantrag schließt 1.051 Lichtpunkte ein, für die der Leuchtenkopf komplett er-

neuert wird. Insgesamt 75 erhaltenswerte Leuchten werden durch Umrüstsätze auf LED-

Technik umgerüstet und sind nicht Teil der ptj-Förderung. 

 

Übersicht der Förderung  

Ausgaben aus allen Leuchtensystemen 603.085,00 € 

Anrechnungsfähige Ausgaben für projektbegleitende Ingeni-

eursdienstleistungen (max. 5 % der Investitionskosten) 

30.154,00 € 

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 633.239,00 € 

Jährliche Stromeinsparung aller Leuchtensysteme 170.690,71 kWh/a 

Durchschnittliche Stromeinsparung aller Leuchtensysteme 74,01 % 

CO2-Einsparung nach Jahren aller Leuchtensysteme 2.014,15 t 

Vermeidungskosten gesamt 314,40 €/t 

Anzahl Leuchtensysteme 6 

Anzahl Lichtpunkte (geförderte Neuanlagen) 1.051 

Straßenlänge total 37 km 

Art der Regelung/Steuerung Dimmung auf 50 % Volllast  

von 22 bis 5 Uhr (2.920 h/a) 

Energieeinsparung durch Regelung/Steuerung 2.391,48 kWh/a 

 

Die Kennzahlen der einzelnen Leuchtensysteme sind im „Berechnungsformular zur För-

derung investiver Klimaschutzmaßnahmen“ aufgeschlüsselt. 



Förderung der Umsetzungsbegleitung 

Im Rahmen der Förderung von Energiekonzepten und Energienutzungsplänen werden 

auch die Beratung und gutachterliche Unterstützung der Kommune bei der Umsetzung 

von Maßnahmenvorschlägen aus kommunalen Energienutzungsplänen durch fachkun-

dige Dritte (Umsetzungsbegleitung) sowie auch Beleuchtungskonzepte (Innen-, Außen- 

und Straßenbeleuchtung) gefördert.  

In einem Energienutzungsplan werden für das Untersuchungsgebiet Maßnahmenvor-

schläge erarbeitet. Kommunale Gebietskörperschaften insbesondere kleinere Gemein-

den, die für die Erstellung eines Energienutzungsplans Fördermittel erhalten haben, 

können mit der Umsetzung dieser Vorschläge fachlich und personell überfordert sein. In 

solchen Fällen kann die Umsetzungsbegleitung durch fachkundige Dritte gefördert wer-

den, sofern kein fachlich dafür geeignetes Personal vorhanden ist. 

Es sind mindestens drei Vergleichsangebote für die Durchführung der Untersuchungen 

einzuholen. Bewilligungsbehörde ist das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-

wicklung und Energie. Die Bewilligungsbehörde erlässt den Zuwendungsbescheid und 

zahlt die Fördermittel aus. Die Antragstellung erfolgt an Bayern Innovativ. 

Mit der Erstellung des Energienutzungsplans im Januar 2015 wurde der Anteil der Stra-

ßenbeleuchtung am kommunalen Stromverbrauch erfasst sowie das hohe Einsparpo-

tenzial durch effiziente Anlagentechnik der Straßen- und Innenbeleuchtung als Maß-

nahme hervorgehoben. 

 

Auszug aus dem Energienutzungsplan für die Gemeinden im Landkreis Ebersberg, S. 471 



 

Auszug aus dem Energienutzungsplan für die Gemeinden im Landkreis Ebersberg, S. 93  

Die Gemeinde Zorneding stellte am 08.04.2019 einen Antrag an Bayern Innovativ zur 

Förderung der Umsetzungsbegleitung für das Projekt „Umrüstung der Straßenbeleuch-

tung auf LED-Technik“ unter Vorlage von drei Angeboten. Am 24.06.2019 wurde die Zu-

wendung in Höhe von 70 Prozent (21.900,00 €) bei Gesamtkosten in Höhe von 

31.408,86 € bewilligt. Günstigster Anbieter war die Energievision Franken, die damit den 

Auftrag zur Umsetzungsbegleitung erhält. 



Hinsichtlich des Fördergegenstandes gibt es keine Überschneidung mit der Bundesför-

derung der Kommunalrichtlinie durch den Projektträger Jülich. Nach Kommunalrichtlinie 

ist die Bauüberwachung in einem vorgegebenen Rahmen förderfähig. In der Co-Finan-

zierung des Landes Bayern sind keinerlei Planungsleistungen förderfähig, die der Leis-

tungsphase 8 zuzuordnen sind. 

 

 

  

Nr. PBN-EK-1904-0004

Programm: Energiekonzepte und kommunale Energienutzungspläne

Programmteil: Umsetzungsbegleitung kommunaler Energienutzungspläne

Projekt: Umsetzungsbegleitung für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-

Technik (einschließlich Steuerung)

Durch: Gemeinde Zorneding

Terminblatt:

spätestens bis zum Bezeichnung Erläuterung

31.12.2020 Endes des Durchführungszeitraums

30.09.2021 Verwendungsnachweis Gemäß Formblatt sowie ausführlicher Sachbericht

30.09.2021 Studie 

30.09.2021 Mittelabruf Abruf von Zuwendungen für Aufwendungen der 

abgelaufenen vollen Monate einschließlich aller 

geforderten Nachweise / Erklärungen

30.09.2021 Ende des Bewilligungszeitraums Letztmöglicher Termin zur Vorlage von 

Nachweisen von während des 

Durchführungszeitraums angefallenen Kosten

28.02.2022 Verwertungsbericht Gemäß Formblatt   

28.02.2022 Ende des Vertungszeitraums



Öffentlichkeitsarbeit 

Über das Projekt Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde im Ge-

meindeblatt und auf den jährlichen Bürgerversammlungen berichtet.  

Über die Gemeinde-Homepage wurde zur Bürgerbeteiligung aufgerufen, um Wünsche 

und Erfahrungen der Bevölkerung miteinzubeziehen.  

 

Auf der Gemeinde-Homepage wurde ferner ein „FAQ“ eingestellt, um Bürgerinnen und 

Bürger häufig gestellte Fragen rund um LED-Technik und Straßenbeleuchtung zu beant-

worten: 

https://www.zorneding.de/aktuelles/20-led-buerger_fragen.shtml 

Weitere Fragen an die Gemeinde können über die E-Mail-Adresse des Rathauses 

info@zorneding.de gestellt werden. 

Ein Pressetermin begleitete auch eine Informationsveranstaltung am 16. Juli 2020 im 

Rahmen des Interkommunalen Arbeitskreises Straßenbeleuchtung im Rathaus Va-

terstetten. Die Teilnehmer des Arbeitskreises konnten zuvor „live“ die Umrüstung einer 

Peitschenleuchte verfolgen. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung beleuchtete Manuel 

Herzog vom EBERwerk die „Interkommunale Zusammenarbeit als perfekte Grundlage 

für Energieprojekte“ und fasste die Erfahrungen aus dem LED5-Projekt zusammen. 

Tobias Aschwer, Klimaschutzmanager der Gemeinde Vaterstetten und von Anfang an im 

LED5-Projekt beteiligt, erlaubte unter dem Titel „Unsere Sanierung der Straßenbeleuch-

tung – ein Großprojekt mit großer Wirkung“ einen dezidierten Einblick in den Ablauf des 

Projektes, mit allen besonderen Herausforderungen und Hürden. Anschließend erläu-

https://www.zorneding.de/aktuelles/20-led-buerger_fragen.shtml
mailto:info@zorneding.de


terte Dominik Böhlein von der Energievision Franken „Begleitung und Planung der kom-

munalen Straßenbeleuchtungssanierung – vom Checkup bis zum Verwendungsnach-

weis“.  

Am Ende der Veranstaltung, die zugleich schon den Zieleinlauf des LED5-Projektes vor-

wegnimmt, ergab sich aus den gesammelten Erfahrungen eine Liste mit Empfehlungen 

und wertvollen Hinweisen. Eine Hilfestellung für die teilnehmenden Kommunen, die das 

Projekt Umrüstung der Straßenbeleuchtung noch vor sich haben. 

 

Süddeutsche Zeitung vom 26.11.2018 
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